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Vorwort

Vier Jahre nach dem Erscheinen der Vorauflage wird die fünfte Auflage des Studien­
buchs zum Landesrecht von Mecklenburg-Vorpommern vorgelegt. Beibehalten wurde 
der Ansatz einer Darstellung der für die Ausbildung zentralen Bereiche des Staats- 
und Verwaltungsrechts von Mecklenburg-Vorpommern durch Professoren der beiden 
Fakultäten des Landes, der Rechts- und Staatswissenschaftlichen Fakultät der Univer­
sität Greifswald und der Juristischen Fakultät der Universität Rostock.

Auch dieses Mal hat diese Zielsetzung einige Veränderungen in der personellen Zu­
sammensetzung des Autorenkreises mit sich gebracht. An die Stelle von Joachim 
Lege (Greifswald), der auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist, ist Sabine Schlacke 
(ebenfalls Greifswald) getreten. An der Aktualisierung des Beitrags von Michael Rodi 
(Greifswald) hat Roman Weidinger (Berlin) mitgewirkt. Alle Beiträge wurden auf den 
neuesten Stand gebracht.

Der Dank der Herausgeber gilt den Autoren, den an diesem Vorhaben beteiligten 
Mitarbeitern sowie dem Verlag für die konstruktive Zusammenarbeit.

Greifswald und Rostock, im Juni 2023 Claus Dieter Classen

Jörn Lüdemann
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Einführung: Bundesverfassung und Landesverfassung

Im „unitarischen Bundesstaat“,1 wie er sich unter dem Grundgesetz entwickelt hat, 
verfügt das Landesverfassungsrecht nur über einen bescheidenen Platz. Daran haben 
auch mehrere Föderalismusreformen nichts ändern können. Das Bundesverfassungs­
gericht hat mit seiner umfangreichen Rechtsprechung kaum ein verfassungsrechtliches 
Problem unbeleuchtet gelassen. Dies gilt in besonderer Weise für die Grundrechte. Die 
Grundrechte des Grundgesetzes binden nämlich alle öffentliche Gewalt (Art. 1 Abs. 3 
GG), also auch die Staatsgewalt der Länder. Materiell eigenständiger Gestaltungsspiel­
raum verbleibt dem Landesverfassungsrecht nur insoweit, als Rechte großzügiger als 
im Grundgesetz ausgestaltet werden, ohne dass zugleich Rechte Dritter beeinträchtigt 
werden (Art. 142 GG). Schwierige Abgrenzungsfragen stellen sich dabei vor allem im 
Hinblick auf den Vollzug des Bundesrechts durch Landesbehörden (dazu Rn. 10).

Im Bereich der Organisation der Staatsgewalten des Landes gilt das Verfassungsrecht 
des Bundes dagegen im Grundsatz nicht unmittelbar. Die Autonomie der Landesver­
fassung ist im Wesentlichen nur durch die in Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG enthaltenen 
Strukturprinzipien des Grundgesetzes beschränkt. Auch wenn das BVerfG diese Prin­
zipien teilweise eher weit im Sinne einer recht engen Bindung der Länder an das Ver­
fassungsmodell des Bundes interpretiert,2 bleibt hier ein deutlich größerer Gestal­
tungsspielraum für die Länder. Die formale Eigenständigkeit des Staatsorganisations­
rechts des Landes wird zudem daran deutlich, dass für die Entscheidung von landes­
verfassungsrechtlichen Streitigkeiten im Sinne von § 40 VwGO, also Streitigkeiten, die 
sich materiell auf Verfassungsrecht beziehen und als Beteiligte nur Verfassungsorgane 
und diesen gleichgestellte Institutionen kennen,3 das LVerfG zuständig ist. Soweit die­
ses keine Zuständigkeit besitzt, besteht überhaupt kein Rechtsschutz; weder das 
BVerfG noch sonst ein Gericht sind zur Entscheidung berufen.

Schwierig ist auch das Verhältnis von Landesverfassungsrecht zum einfachen Bundes­
recht. An sich stellt die Landesverfassung einen Akt der „Gesetzgebung“ dar, der dem­
entsprechend die in den Art. 70 ff. GG enthaltenen Grenzen beachten müsste.4 Diese 
Bindung des Landesverfassungsgebers an die Art. 70 ff. GG wird zum Teil mit dem 
Hinweis auf die Verfassungsautonomie der Länder bestritten, die nur durch Art. 28 
GG eingeschränkt werde.5 Allerdings darf sich im Ergebnis ein Land nicht einfach da­
durch über die einer bestimmten landesrechtlichen Regelung gesetzten Kompetenz­
grenze hinwegsetzen, dass es diese Regelung mit Verfassungsrang beschließt. Umge­
kehrt zeigt Art. 71 GG, dass selbst im Bereich der ausschließlichen Bundesgesetzge­
bung Landesgesetzgebung nicht prinzipiell ausgeschlossen ist. Im Ergebnis ist daher 
weitgehend anerkannt, dass die Länder materiell verfassungsrechtliche Regelungen 

I.

1 Dazu klassisch Hesse, Der unitarische Bundesstaat, 1962.
2 Z.B. BVerfGE 40, 296 (zum Problem der Abgeordnetendiäten) und 95, 37 (zu den Kompetenzen von Perso­

nalräten); anders jüngst BVerfG, Beschl. v. 25.1.2023, 2 BVR 2189/22, Rn. 122 ff. zum Wahlprüfungsrecht.
3 Zu dieser Definition siehe etwa Hufen, Verwaltungsprozessrecht, 12. Aufl. 2021, § 11 Rn. 49 mwN.
4 So auch Rozek, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Band 2, 7. Aufl. 2018, Art. 70 Rn. 25; März, Bundesrecht, 

S. 185 ff.
5 So Sacksofsky, NVwZ 1993, 235 (239); Dietlein, S. 44 f.; Storr, S. 209 ff.; vgl. auch Broemel, in: v. Münch/

Kunig, GGK, Band 2, 6. Aufl. 2012, Art. 70 Rn. 23.
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auch unabhängig von den Art. 70 ff. GG in ihre Verfassung aufnehmen dürfen; Kon­
flikte mit Bundesrecht sind dann über Art. 31 GG zu lösen.6

Den Spielraum, über den ein Land bei der Formulierung seiner Verfassung verfügt, 
hat Mecklenburg-Vorpommern auch durchaus genutzt. Zwar decken sich grundrecht­
liche Gewährleistungen wie staatsorganisationsrechtliche Regelungen im Grundsätzli­
chen mit denen des Bundes (und der anderen Länder), doch gibt es im Detail in beiden 
Regelungsbereichen signifikante Zeichen von Eigenständigkeit (siehe etwa Rn. 5, 
14 ff., 74 f., 78).

Die Landesverfassung wurde am 23.5.1993 verkündet und trat nach Bestätigung 
durch einen Volksentscheid am 15.11.1994 endgültig in Kraft (Art. 80 Abs. 2 LV). 
Zwischenzeitlich wurde sie mehrfach geändert, zuletzt durch Gesetz vom 21.12.2021 
(GVOBl. M‑V, S. 1806). Sie beginnt mit einigen grundlegenden Festlegungen für das 
Land Mecklenburg-Vorpommern. Art. 1 fixiert die Verbindung von Mecklenburg und 
Vorpommern und verankert dieses Land in der Bundesrepublik Deutschland. Schließ­
lich werden dort die Landesfarben auf blau-weiß-gelb-rot festgelegt und für Regelun­
gen über das Landeswappen ein Gesetzesvorbehalt statuiert. In sachlicher Überein­
stimmung mit Art. 28 GG fixiert Art. 2 LV dann bestimmte Staatsgrundsätze, wobei 
die Erwähnung des Schutzes der natürlichen Lebensgrundlagen über das bundesrecht­
liche Harmonisierungsgebot hinausgeht und zudem in Art. 12 LV näher konkretisiert 
wird. Der zentrale Verfassungsgrundsatz der Demokratie wird in Art. 3 LV näher aus­
geformt. Bemerkenswert ist hier zum einen die in Abs. 2 gezogene Verbindung der 
kommunalen Selbstverwaltung zur Demokratie und zum anderen die ausdrückliche 
Erwähnung der Bürgerbewegungen neben den Parteien in Abs. 4. Art. 4 schließlich 
deckt sich im Übrigen im Wesentlichen mit Art. 20 Abs. 3 GG.

Grundrechte und Staatsziele
Allgemeines

Einleitende Fälle (Lösung nach Rn. 33):
1. Das Pharmaunternehmen P-GmbH beantragt bei der zuständigen Landesbehörde eine Geneh­
migung für Versuche mit Wirbeltieren; nach § 7 Abs. 3 TierSchG sind nämlich Versuche mit Wir­
beltieren genehmigungspflichtig. Genehmigungsfähig sind sie u.a. dann, wenn sie keine „unnö­
tigen Leiden“ verursachen. Die Firma beruft sich nun auch auf Art. 7 Abs. 1 LV und droht für den 
Fall der Ablehnung der Genehmigung, alle Rechtsmittel bis hin zu einer Verfassungsbeschwerde 
zum LVerfG auszuschöpfen. Der in der Genehmigungsbehörde tätige Sachbearbeiter fragt sich, 
ob die landesverfassungsrechtliche Garantie überhaupt einschlägig sei. Wenn ja, so meint er, 
könne aber der Antrag wegen des nach Abs. 2 gebotenen Tierschutzes kaum Erfolg haben.

2. X, der an Krebs leidet, arbeitet bei der Firma A. Als diese in Schwierigkeiten gerät, wechselt er 
zur Firma B. Dort wird ihm aber noch während der Probezeit gekündigt. Später erfährt er, dass 
die Firma A die B über seine Krankheit informiert hatte. X verlangt nun Schadensersatz unter 
Hinweis u.a. auf Art. 6 Abs. 1 LV.

3. Y möchte Informationen über die Qualität des in einem nahegelegenen See enthaltenen Was­
sers erhalten und verlangt diese von der zuständigen Wasserbehörde. Insbesondere möchte er 
auch Informationen über den Inhalt des in den See geleiteten Abwassers einer Firma bekommen. 

II.
1.

6 Rozek (Fn. 4), Art. 70 Rn. 27; Möstl, AöR 130 (2005), 350 (360);Wittreck, in: Dreier, GG, Band 2, 3. Aufl. 
2015, vor Art. 70 Rn. 32.
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Mit Hinweis auf den notwendigen Schutz von Betriebsgeheimnissen wird ihm die Auskunft je­
doch nur unvollständig und zudem gegen eine Gebühr von 100,- EUR erteilt; die Gebühr liegt da­
mit im mittleren Bereich des von der Gebührenordnung vorgesehenen Rahmens. Nach erfolglo­
sem Widerspruchsverfahren erhebt Y Klage vor dem Verwaltungsgericht und macht unter Hin­
weis auf Art. 6 Abs. 3 LV geltend, dass die Auskunft unzureichend und die Gebühr zu hoch sei.

Zum Verweis auf die Grundrechte des Grundgesetzes

Der Grundrechtsteil der Verfassung von Mecklenburg-Vorpommern fällt auf den ers­
ten Blick mager aus. Seine zentrale Bestimmung findet sich in Art. 5 Abs. 3 LV. Da­
nach sind die im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland festgelegten Grund­
rechte und staatsbürgerlichen Rechte Bestandteil der Verfassung und unmittelbar gel­
tendes Recht. Dieser Verweis bezieht sich grundsätzlich auf die Art. 1 bis 19 GG, so­
weit diese tatsächlich Grundrechte enthalten, aber auch auf die Justizgrundrechte 
(Art. 101 bis 104 GG) sowie die verschiedenen grundrechtlichen Garantien des 
Art. 33 GG.7 Diese Verweisungstechnik findet durchaus Vorbilder in anderen Landes­
verfassungen.8 Dazu hat das LVerfG zu Recht entschieden, dass diese Verweisung 
nicht statischen, sondern dynamischen Charakter hat und so auf die jeweils geltenden 
Grundrechte verweist.9 Auch die rechtsstaatlichen und demokratischen Grenzen einer 
solchen Verweisung, die das BVerfG überzeugend herausgearbeitet hat10, werden im 
vorliegenden Fall beachtet; dies gilt insbesondere für das Gebot einer hinreichenden 
Legitimation der in Bezug genommenen Norm.

Der Verweis des Art. 5 LV schließt allerdings solche Grundrechte des Grundgesetzes 
nicht ein, die in der Landesverfassung noch einmal ausdrücklich erwähnt sind. Inso­
weit kommt der landesrechtlichen Garantie wegen deren Spezialität Vorrang zu.11 

Konkret gilt dies zunächst für die Bestimmungen des Art. 1 GG, die sich in Art. 5 LV 
wiederfinden. Die Würde des Menschen wird in Art. 5 Abs. 2 LV garantiert; das allge­
meine Bekenntnis zu den Menschenrechten findet sich in Art. 5 Abs. 1 LV. Ferner gilt 
dies für Art. 5 Abs. 3 GG, der in Art. 7 Abs. 1 LV aufgenommen wird,12 für Art. 140 
GG, der die Weimarer Religionsartikel rezipiert, weil insoweit eine entsprechende Be­
stimmung in Art. 9 LV vorhanden ist,13 und das in Art. 17 GG verankerte Petitions­
recht, das Art. 10 LV ausdrücklich garantiert, aber um das bundesrechtlich nicht aner­
kannte Recht auf Begründung der Bescheidung der Petition erweitert wird.14 Der in 
Art. 6 Abs. 1 LV erwähnte Datenschutz ist als Ausdruck des Persönlichkeitsrechts 
(Art. 2 Abs. 1 GG) – ohne weitergehenden Inhalt15 – auf der Ebene der Landesverfas­

a)

7 Kohl/Lehmann-Wandschneider, in: Classen/Sauthoff, Art. 5 Rn. 10 f.
8 Siehe etwa Art. 2 LV B-W; Art. 3 Abs. 2 NdsLV; Art. 4 LV NRW.
9 Ausführlich LVerfG M‑V, LKV 2000, 345 (348); ferner Kohl/Lehmann-Wandschneider, in: Classen/Sauthoff, 

Art. 5 Rn. 9; März, Verfassungsentwicklung, S. 205; Wallerath, NdsVBl. 2005, 43 (46); Classen, in: Merten/
Papier, HGR VIII, § 252 Rn. 16. Ebenso zu Niedersachen Starck, NdsVBl. 1994, 1 (8). Kritisch (zu Baden-
Württemberg) Braun, Landesverfassung Baden-Württemberg, 1984, Art. 2 Rn. 9.

10 BVerfGE 47, 285 (311 ff.); 64, 208 (215); 78, 32 (36).
11 März, Verfassungsentwicklung, S. 207; offenlassend LVerfG M‑V, LKV 2000, 345 (356); B. v. 28.10.2021, 

3/14 Rn. 53.
12 Kohl/Lehmann-Wandschneider, in: Classen/Sauthoff, Art. 5 Rn. 13.
13 Kronisch, in: Classen/Sauthoff, Art. 9 Rn. 5.
14 Kohl/Lehmann-Wandschneider, in: Classen/Sauthoff, Art. 10 Rn. 3.
15 LVerfG M‑V, Urt. v. 14.11.2008, LVerfG 7/07; ferner Kohl/Lehmann-Wandschneider, in: Classen/Sauthoff, 

Art. 6 Rn. 8.
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sung ausdrücklich gewährleistet, das in Art. 8 LV enthaltene Recht auf Chancengleich­
heit beim Zugang zu Bildungseinrichtungen ist im Grundsatz in Art. 3 GG enthal­
ten.16 Die Garantien des Art. 33 GG schließlich werden zum Teil von Art. 71 LV auf­
genommen. Das Verfassungsprozessrecht des Landes zieht dann aber gerade bei diesen 
Überschneidungen mit dem Grundgesetz den Beschwerdemöglichkeiten besondere 
Grenzen (Rn. 71).

Allgemeines zu den Landesgrundrechten

Aus Art. 142 GG ergibt sich ein besonderer Freiraum der Länder bei der Regelung 
von Grundrechten. Diese Norm verlangt auch keine wörtliche Übereinstimmung von 
Bundes- und Landesgrundrecht. Da die Länder ohnehin nach Art. 1 Abs. 3 GG an die 
Grundrechte gebunden sind, wäre diese Bestimmung überflüssig. Art. 142 GG fordert, 
dass der Schutzbereich des Landesgrundrechts nicht enger ist als der des Bundes­
grundrechts, und dass keine Eingriffe von größerer Intensität zugelassen werden, als 
sie nach Bundesrecht möglich sind. Die Gegenposition, nach der schon wegen Art. 1 
Abs. 3 GG im Ergebnis kein Konflikt auftrete17, macht die grundgesetzliche Forde­
rung nach „Übereinstimmung“ überflüssig. Möglich ist es hingegen, auf Landesebene 
ausdrücklich Eingriffsmöglichkeiten zu normieren, die auf Bundesebene nur im Wege 
der Interpretation gewonnen werden können. Die in Art. 7 Abs. 2 LV verankerte 
Schranke der Wissenschaftsfreiheit (Rn. 17) bildet hierfür ein Beispiel. Es sind auch 
weitergehende Regelungen zulässig, und zwar selbst insoweit, wie es gar keine Grund­
rechte im Grundgesetz gibt.18 Konkretes Beispiel ist das in Art. 6 Abs. 3 LV enthaltene 
Recht auf Umweltinformation. Auf Bundesebene gibt es eine entsprechende Regelung 
nur auf einfachgesetzlicher Ebene. Schließlich macht Art. 142 GG deutlich, dass die 
oben postulierte Bindung auch des Landesverfassungsgebers an die Kompetenzbestim­
mungen des Grundgesetzes im Bereich der Grundrechte nicht gelten kann (Rn. 3).19

Hinsichtlich der Interpretation der Grundrechte enthält die Landesverfassung keine 
besonderen Regeln. Daher kommt auch bezogen auf die speziell in der Landesver­
fassung enthaltenen Garantien die zum Grundgesetz entwickelte Dogmatik (Struktu­
rierung der Prüfung in Schutzbereich, Eingriff und Schranken, Schutzpflichten etc.) 
zur Anwendung.20 Auch bei der konkreten Interpretation der einzelnen Grundrechte 
orientiert sich die Judikatur des LVerfG eng an der des BVerfG. Dies gilt insbesondere 
auch dort, wo die Landesverfassung wirklich eigenständige Garantien kennt.21

Landesgrundrecht und Bundesrecht

Schwierig zu bestimmen ist der Anwendungsbereich der Landesgrundrechte. Gegen­
über den Bundesbehörden im Land scheidet eine Bindung generell aus; an die Landes­
grundrechte sind nur die Institutionen des Landes gebunden. Komplexer ist die Situa­
tion bei Anwendung oder Vollzug von Bundesrecht durch Landesbehörden. Nach 

b)

c)

16 Kohl/Lehmann-Wandschneider, in: Classen/Sauthoff, Art. 8 Rn. 2.
17 So etwa Unruh, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Band 3, 7. Aufl. 2018, Art. 142 Rn. 9.
18 Im Ergebnis ebenso März, Bundesrecht, S. 195; Storr, S. 233 ff.
19 Im Ergebnis ebenso etwa Storr, S. 240.
20 Siehe etwa die lehrbuchmäßigen Darstellungen bei Kingreen/Poscher, Grundrechte – Staatsrecht II, 37. Aufl. 

2021, Rn. 277 ff.; Classen, Staatsrecht II, 2018, §§ 3 ff.
21 Siehe zum Datenschutzrecht Art. 6 LV (vgl. unten Rn. 14) LVerfG M‑V, LKV 2000, 245 (346 ff.).
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Auffassung des LVerfG Berlin22 ist die Landesstaatsgewalt auch bei der Ausführung 
von Bundesrecht umfassend an die Landesverfassung gebunden. Das BVerfG nimmt 
eine solche Bindung immerhin für solche Fälle an, in denen Bundesrecht und Landes­
grundrecht einen bestimmten Gegenstand „in gleichem Sinne, mit gleichem Inhalt und 
in gleichem Umfang regeln.“23 Konkret ging es um das Recht auf rechtliches Gehör. 
Nach dieser Entscheidung kommt eine entsprechende landesverfassungsrechtliche Ga­
rantie – in Mecklenburg-Vorpommern Art. 5 Abs. 3 LV iVm Art. 103 Abs. 1 GG – 
auch dann zum Tragen, wenn und soweit das gerichtliche Verfahren bundesrechtlich 
geregelt ist, was praktisch immer der Fall ist. Ohne Kollisionen mit Bundesrecht ist 
eine Verfassungsbeschwerde allerdings nur zulässig, wenn der einfachgesetzlich auf 
Bundesebene vorgeschriebene Rechtsweg erschöpft ist. Wegen der Subsidiarität der 
Verfassungsbeschwerde zum LVerfG gegenüber der zum BVerfG kommt aber in 
Mecklenburg-Vorpommern in einem solchen Fall ohnehin nur die Beschwerde zum 
BVerfG in Betracht (Rn. 71).

Unabhängig davon überzeugt die dargestellte Rechtsprechung nicht ganz, dispensiert 
doch Art. 142 GG nur von Art. 31 GG, nicht aber von der in den Art. 70 ff. GG ent­
haltenen Kompetenzordnung. Umgekehrt ginge es aber auch zu weit, den Landes­
grundrechten beim Vollzug von Bundesrecht durch Landesbehörden nur dort Bedeu­
tung zuzumessen, wo letztere völlig willkürlich gehandelt haben.24 Landesgrundrechte 
kommen vielmehr auch in diesem Fall zur Anwendung, soweit keine Kollision mit 
Bundesrecht besteht. Positiv formuliert kommen Landesgrundrechte demnach inso­
weit zur Anwendung, als das Bundesrecht dem Land Spielräume überlässt. Doch ist 
auch insoweit immer zu fragen, ob nicht das Bundesrecht eine einzelfallbezogene Prü­
fung des gesamten dort vorgesehenen Ermessensspielraums fordert, so dass eine Be­
rücksichtigung der landesverfassungsrechtlichen Vorgaben bundesrechtlich zu einer 
Ermessensunterschreitung führt.25 Denkbar ist dies etwa, soweit eine Berücksichti­
gung landesverfassungsrechtlicher Vorgaben zulasten Privater gehen würde. Demge­
genüber spricht nichts gegen deren Berücksichtigung, soweit es allein um der Disposi­
tion des Landes unterliegende öffentliche Interessen geht.26

Staatsziele

Als eine Kodifikation, die deutlich moderner ist als das Grundgesetz, differenziert die 
Landesverfassung ausdrücklich zwischen Grundrechten und Staatszielen. Die Grund­
rechte stellen subjektive Rechte dar und können deswegen mittels einer Verfassungs­
beschwerde nach Art. 53 Nr. 6 und 7 LV durchgesetzt werden. Begrifflich und syste­
matisch werden demgegenüber die Staatsziele in der Verfassung abgesetzt. Anders als 
andere Landesverfassungen27 kennt die von Mecklenburg-Vorpommern aber keine 

d)

22 NJW 1993, 513. Mit dem Vorbehalt der Kollision mit bundesrechtlichen Vorgaben auch Möstl, AöR 130 
(2005), 350 (383 ff.).

23 BVerfGE 96, 345 (365).
24 So etwa die frühere Judikatur, z.B. BayVerfGH (z.B. E 20, 87 [92]).
25 Graf Vitzthum, VVDStRL 46 (1988), 7 (32); März, Bundesrecht, S. 207; Schlaich/Korioth, Das Bundesver­

fassungsgericht, 12. Aufl. 2021, Rn. 351 ff.
26 Für einen engeren Anwendungsbereich des Landesrechts wohl Graf Vitzthum, VVDStRL 46 (1988), 7 (32).
27 Siehe etwa Art. 13 Sächs. Verf.; Art. 3 Abs. 3 Verf S-A; Art. 43 Thür. Verf.
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Definition dessen, was man unter dem Begriff des Staatszieles zu verstehen hat. Ein­
deutig ist immerhin, dass eine Verfassungsbeschwerde nicht unmittelbar auf die in 
Art. 11 bis 19 LV enthaltenen Garantien gestützt werden kann.28 Auch im Übrigen 
scheidet eine unmittelbare Geltung dieser Bestimmungen im Verhältnis zum Bürger 
aus. Diese kommen also weder als Ermächtigungsgrundlage für behördliches Handeln 
noch als Anspruchsgrundlage für den einzelnen in Betracht. Primär ist der Landesge­
setzgeber angesprochen. In Übereinstimmung mit der auch sonst allgemein üblichen 
Definition von Staatszielen29 sind diese ferner als allgemeine Leitlinie bei der Interpre­
tation des einfachen Landesrechts durch Verwaltung und Rechtsprechung zu berück­
sichtigen.30 Im Rahmen von Normenkontrollverfahren vor dem LVerfG können 
Staatsziele schließlich auch als Prüfungsmaßstäbe Bedeutung entfalten, doch dürfte 
die Feststellung eines Verstoßes wegen des großen Gestaltungsspielraums des Gesetz­
gebers nur in Evidenzfällen (und damit praktisch nie) in Betracht kommen.31

Im Einzelnen ist die praktische Bedeutung der Staatsziele unterschiedlich. Soweit ein 
solches Ziel allein durch die Interpretation des jeweils geltenden einfachen Rechts ge­
fördert werden kann, wie dies etwa bei den Regelungen über den Schutz von alten 
und behinderten Menschen (Art. 17 a LV) oder der Umwelt (Art. 12 LV) der Fall ist, 
kann diese durchaus erheblich sein. Ist dagegen wie bei den meisten Zielen auch der 
Einsatz finanzieller Mittel erforderlich, können die Gerichte mangels Zugriffes auf die 
finanziellen Ressourcen des Landes nur selten einen Beitrag leisten. Auch für die Tä­
tigkeit der Verwaltungsbehörden, ja selbst für den Haushaltsgesetzgeber dürften sich 
nur begrenzt Konsequenzen ergeben, da die finanziellen Mittel des Landes im Verhält­
nis zu den zu bewältigenden Aufgaben ausgesprochen begrenzt sind.32 Beachtenswert 
ist schließlich, dass die Landesverfassung bezüglich des Adressaten der Staatsziele nä­
her differenziert. In verschiedenen Bestimmungen werden als Adressat jeweils das 
Land, Gemeinden, Kreise sowie andere Träger der öffentlichen Verwaltung benannt, 
während an anderen Stellen allein das Land gefordert wird. Beispielhaft zeigen das die 
verschiedenen Absätze der Art. 16 und 17 LV. So wird zum Teil eine bestimmte Aufga­
benverteilung konstitutionalisiert.

Datenbezogene Garantien

Nach Art. 6 Abs. 1 LV hat jeder das Recht auf Schutz seiner personenbezogenen Da­
ten. Nach Art. 6 Abs. 2 LV besitzt er auch ein entsprechendes Auskunftsrecht. Im 
Kern wird damit nur landesverfassungsrechtlich ausdrücklich normiert, was auch im 
Rahmen von Art. 2 Abs. 1 GG anerkannt und mittlerweile ohnehin weitgehend uni­
onsrechtlich überformt ist. Nach überzeugender Rechtsprechung des LVerfG war da­
her etwa eine Regelung des Polizeigesetzes, die ohne tatbestandliche Grenzen umfas­
send Identitätsfeststellungen ermöglichte, soweit sie dem Zweck der Bekämpfung der 

2.

28 Classen (Fn. 8), Rn. 20.
29 Thiele/Pirsch/Wedemeyer, Art. 11 Rn. 2 ff., zum Sozialstaatsprinzip; Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepu­

blik, Band 1, 2. Aufl. 1984, S. 914 ff.
30 Ausführlich Schütz/Sauthoff, in: Classen/Sauthoff, Vor Art. 11 Rn. 10 ff.
31 Vgl. Thiele/Pirsch/Wedemeyer, Art. 16 Rn. 4. Ausführlich zur Justiziabilität Schütz/Sauthoff, in: Classen/

Sauthoff, Vor Art. 11 Rn. 13.
32 Zur Finanzverfassung noch unten Rn. 85 ff.
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organisierten Kriminalität dienten, unverhältnismäßig.33 Mangels entsprechender Re­
gelungszuständigkeit gilt Art. 6 LV allerdings nicht gegenüber Bundesbehörden, auch 
wenn sich diese in Mecklenburg-Vorpommern befinden. Die vom Wortlaut her mögli­
che Drittwirkung scheitert an der abschließenden vorrangigen Regelung von Art. 4 
Nr. 2, Art. 24 DSGVO. Im Fall 2 kann sich X also nicht auf Art. 6 LV berufen. Insge­
samt kommt damit Art. 6 LV nur eine begrenzte Bedeutung zu. Konkretisierungen des 
Rechts auf Datenschutz einschließlich seiner Grenzen gemäß Abs. 1 sowie des entspre­
chenden Auskunftsanspruchs nach Abs. 2 schließlich finden sich im Landesdaten­
schutzgesetz, das in Übereinstimmung mit den soeben gemachten Ausführungen nur 
Regelungen für Daten bei öffentlichen Stellen des Landes enthält.

Art. 6 Abs. 3 LV enthält das Recht auf Zugang zu Umweltinformationen. Dieses 
Rechtsinstitut wurde vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika entwickelt 
und ist in den deutschen Rechtsraum über eine Richtlinie der EU gelangt.34 Anfangs 
wurde es als systemfremd empfunden, da es eine Kontrolle der Verwaltung durch Ein­
zelne auch losgelöst von materiellen subjektiven Rechten Betroffener ermöglicht.35 

Doch kennt das deutsche Recht mit dem Petitionsrecht (Art. 10 LV) seit langem ein 
strukturell zum Teil durchaus vergleichbares Instrument.36 Ohnehin wurde die ent­
sprechende Richtlinie 1994 durch ein Bundesgesetz umgesetzt, das eine im Wesentli­
chen abschließende Normierung des Problems enthält. Mittlerweile gibt es auf Bun­
des- wie auf Landesebene sogar flächendeckend geltende Informationsfreiheitsgesetze. 
Auch wenn der Landesgesetzgeber 2006 daneben noch ein Landesumweltinformati­
onsgesetz beschlossen hat, kann Art. 6 Abs. 3 LV inhaltlich kaum eine eigenständige 
Bedeutung entfalten. Im Fall 3 kann sich Y also nicht auf Art. 6 Abs. 3 LV stützen, um 
den bundesrechtlich abgesicherten Schutz von Geschäftsgeheimnissen auszuhebeln. 
Dagegen ist es durchaus denkbar, die Handhabung des bundesrechtlich vorgegebenen 
Gebührenrahmens am Maßstab von Art. 6 Abs. 3 LV zu überprüfen.

Bildung und Kultur

Eigenständige Grundrechtsgarantien enthält das Landesverfassungsrecht weiterhin vor 
allem für den Bildungs- und Kulturbereich. Dies ist erklärlich vor dem Hintergrund 
der Kulturhoheit der Länder, die diesen einen in diesem Politikbereich vergleichsweise 
großen Gestaltungsspielraum zuweist.

Kunst und Wissenschaft im Allgemeinen

Art. 7 Abs. 1 LV deckt sich uneingeschränkt mit der Formulierung von Art. 5 Abs. 3 
GG. Daher sind die im Landesrecht verwendeten Begriffe – Kunst, Wissenschaft, For­
schung und Lehre – inhaltlich so zu interpretieren, wie dies für das Grundgesetz aner­
kannt ist.37 Dementsprechend kann sich auch die Pharmafirma im Fall 1 auf die For­

3.

a)

33 LVerfGE 10, 336 (350 ff.).
34 Ursprünglich RL 90/313/EWG des Rates, ABI. L 158/56; mittlerweile abgelöst durch RL 2003/4/EG, ABl. L 

41/26.
35 Siehe etwa Erichsen, NVwZ 1992, 409 (419); Schmidt-Aßmann, DVBI. 1993, 924 (933).
36 Masing, Die Mobilisierung des Bürgers für die Durchsetzung des Rechts, 1997, S. 165 ff.
37 Kohl/Lehmann-Wandschneider, in: Classen/Sauthoff, Art. 7 Rn. 5. Siehe im Einzelnen zur Definition der 

Kunst etwa BVerfGE 30, 173 (188); 67, 213 (226); zur Definition der Wissenschaft BVerfGE 35, 89 (112 f.).
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schungsfreiheit berufen. Bezüglich dieser Garantie enthält Art. 7 Abs. 2 LV allerdings 
einen bemerkenswerten Schrankenvorbehalt, der in Art. 5 Abs. 3 GG so nicht enthal­
ten ist. Daher kann von diesem Vorbehalt nur im Rahmen der bundesrechtlichen 
Grenzen Gebrauch gemacht werden,38 konkret also, soweit Rechtsgüter geschützt 
werden sollen, die im Verfassungsrang stehen. Soweit es um die Menschenwürde nach 
Art. 1 Abs. 1 GG geht, ist dies unproblematisch.39 Die natürlichen Lebensgrundlagen 
sowie die Tiere sind demgegenüber im Grundgesetz nur im Rahmen der Staatszielbe­
stimmung des Art. 20 a GG garantiert. Letztlich aber stellt auch ein Staatsziel ein in 
der Verfassung ausdrücklich verankertes Schutzgut dar.40 Dem Umstand, dass es 
„nur“ den Charakter eines Staatsziels besitzt, ist bei der Güterabwägung Rechnung zu 
tragen. Ferner schließt der qualifizierte Schrankenvorbehalt des Art. 7 Abs. 2 LV (wie 
bei Grundrechten des Grundgesetzes auch) nicht den Rückgriff auf andere Verfas­
sungsbestimmungen zur Rechtfertigung von Schranken aus. Soweit ein Rechtsgut in 
der Landesverfassung gar nicht verankert ist – beim Tierschutz war dies bis zur Ver­
fassungsänderung im Jahre 2006 nicht der Fall (siehe jetzt Art. 12 LV) –, darf aber der 
Landesgesetzgeber die Wissenschaftsfreiheit selbst dann nicht einschränken, wenn dies 
auf Bundesebene mit Blick auf Art. 5 Abs. 3 GG unproblematisch möglich wäre. Die 
Wirkung der landesrechtlichen Bestimmung ist jedoch begrenzt, weil sie Bundesrecht 
nicht verdrängen kann. Im Fall 1 fordern §§ 7, 8 TierSchG die Erteilung einer Geneh­
migung. Eine restriktive Interpretation der bundesgesetzlichen Bestimmung unter Hin­
weis auf die LV scheidet hier aus, da die Landesverfassung nicht zugunsten Dritter be­
stehende Genehmigungsansprüche beseitigen kann.

Ergänzt werden die grundrechtlichen Garantien im Bereich der Kultur und der Wis­
senschaft, aber auch der niederdeutschen Sprache sowie des Sports, schließlich durch 
eine Förderverpflichtung nach Art. 16 LV. Diese entfaltet allerdings nicht nur wegen 
ihrer Einordnung in den Abschnitt Staatsziele keine unmittelbare Bedeutung. Auch die 
Funktion einer Auslegungsregel für das einfache Recht kann diese Bestimmung kaum 
erfüllen, da die Gerichte nicht über die erforderliche Ressource Geld verfügen. Immer­
hin ist vorstellbar, dass Art. 16 LV bei der Verteilung von Landesmitteln im Rahmen 
des kommunalen Finanzausgleichs zum Tragen kommt.41 Art. 18 LV schützt die kul­
turelle Eigenständigkeit von ethnischen und nationalen Minderheiten und Volksgrup­
pen.

Wissenschaftliche Einrichtungen im Besonderen

Art. 7 Abs. 3 LV spricht zunächst die Hochschulen an. Unter einer Hochschule ist eine 
Einrichtung zu verstehen, in der (wissenschaftliche) Forschung und Lehre institutio­
nell miteinander verbunden sind.42 Mit der ausdrücklichen Erwähnung von „Universi­
täten“ in Art. 9 Abs. 3 LV wird zudem garantiert, dass es zumindest eine Institution 
solchen Typs geben muss. Diese sind durch ein Gleichgewicht der Aufgaben in For­

b)

38 Dazu, auch zu Ausnahmen Kohl/Lehmann-Wandschneider, in: Classen/Sauthoff, Art. 7 Rn. 20 f.
39 BVerfGE 47, 327 (369 ff.).
40 Thiele/Pirsch/Wedemeyer, Art. 7 Rn. 9; vgl. auch Dietlein, S. 117 ff.
41 Sauthoff, in: Classen/Sauthoff, Art. 16 Rn. 5. Siehe ferner Classen, DVBl. 2016, 406 ff.
42 Siehe dazu näher Classen, Mecklenburg-Vorpommern, in: Geis (Hrsg.), Hochschulrecht in Bund und Län­

dern, Loseblattsammlung, Rn. 13.
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schung und Lehre gekennzeichnet, was, wie die Fachhochschulen belegen, nicht 
selbstverständlich ist. Die Landesverfassung weist den Hochschulen für den Regelfall 
den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu. Dies bedeutet zum einen 
eine eigene Rechtspersönlichkeit, zum anderen eine mitgliedschaftliche Struktur. Die 
rechtspolitisch gelegentlich diskutierte Umwandlung der Hochschulen in Stiftungen 
setzt dementsprechend, soll sie generellen Charakter haben, eine Verfassungsänderung 
voraus.43 Art. 7 Abs. 3 kann sich allerdings naturgemäß nur auf staatliche Hochschu­
len beziehen; die in Art. 16 Abs. 3 S. 2 LV angesprochenen freien Hochschulen können 
sich allein einer privatrechtlichen Rechtsform bedienen.

Zudem wird den Hochschulen im Rahmen der Gesetze umfassend das Recht zur 
Selbstverwaltung zugewiesen. Dabei qualifiziert Art. 7 Abs. 3 LV im Gegensatz zum 
traditionellen Verständnis44 die Hochschulen nicht zugleich als staatliche Einrichtun­
gen, die auch staatliche Aufgaben erfüllen. Damit stellt sich die Frage, ob der Begriff 
der Selbstverwaltung hier ähnlich wie im kommunalen Bereich45 umfassend zu verste­
hen ist, also unter Einschluss des Personal-, Wirtschafts-, Haushalts- und Finanzberei­
ches. Vorzugswürdig ist jedoch die entgegengesetzte These, wonach der Begriff der 
Selbstverwaltung hier nicht anders gemeint wird, als er üblicherweise im Zusammen­
hang mit den Hochschulen verstanden wird, sich also im Grundsatz allein auf wissen­
schaftsrelevante Fragen bezieht.46 Hintergrund ist der Umstand, dass die Hochschulen 
ihre Leistungen im Wesentlichen nicht mit eigenen Mitteln finanzieren, sondern auf 
staatliche Zuwendungen angewiesen sind. Konkret bestehen daher gegen die Anstel­
lung des Personals durch das Land und die diesem daher zukommenden Mitsprache­
rechte keine Bedenken. Demgegenüber gehört die auf wissenschaftliche Qualität bezo­
gene Auswahl des Personals zum Selbstverwaltungsrecht. Ebenso kommt der Hoch­
schule Finanz- und Wirtschaftsautonomie nur insoweit zu, wie die Frage wissenschaft­
licher Beurteilungen im Raum steht. In organisationsrechtlicher Hinsicht fordert die 
Selbstverwaltung im Grundsatz die Legitimation der Gremien durch die Hochschul­
mitglieder. „Aufsichtsräten“ für Hochschulen, die mit externen Personen besetzt sind, 
wie sie in den letzten Jahren zunehmend üblich geworden sind, darf daher im Grund­
satz nur eine begrenzte Rolle zugewiesen werden.47

In den akademischen Angelegenheiten sind die Hochschulen prinzipiell, also nicht nur 
im Rahmen der Gesetze, weisungsfrei gestellt. Hierunter sind die unmittelbar wissen­
schaftsbezogenen Entscheidungen zu verstehen, insbesondere etwa wissenschaftliche 
Beurteilungen im Rahmen des Prüfungswesens, aber auch forschungsbezogene Ent­
scheidungen, z.B. über die Förderung und die Abstimmung von Forschungsvorhaben 

43 März, Verfassungsentwicklung, S. 211. Bleiben die Hochschulen Körperschaften, wird aber die bisherige Trä­
gerschaft des Landes in die einer Stiftung überführt, wäre dies dagegen formal verfassungsmäßig, doch stellt 
sich die Frage, ob hierin nicht eine unzulässige Umgehung der verfassungsrechtlichen Vorgabe liegt.

44 Siehe den früheren § 58 HRG und nunmehr § 2 LHG.
45 Siehe dazu etwa Schwarz, in: v. Mangoldt/Klein/Starck, GG, Band 2, 7. Aufl. 2018, Art. 28 Rn. 179 f.; sowie 

Lüdemann, in diesem Band, § 5 Rn. 41 ff.
46 Thieme, Deutsches Hochschulrecht, 3. Aufl. 1986, Rn. 18; Classen (Fn. 8), Rn. 44; vgl. auch zur (ähnlichen) 

Bestimmung in Art. 20 Abs. 2 und 3 LV B-W Braun, Landesverfassung Baden-Württemberg, 1984, Art. 20 
Rn. 11 ff.

47 Dazu Groß, DVBl. 2006, 721 (727); Schenke, NVwZ 2005, 1000 (1007); Classen, FS Oppermann, 2001, 
S. 857 (865).
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sowie die Bildung von Forschungsschwerpunkten (im Rahmen der gegebenen Fächer­
struktur). Diese Freiheit darf auch durch den – allenfalls formal wirklich freiwilligen – 
Abschluss von Zielvereinbarungen nicht beeinträchtigt werden. Zudem begrenzt die 
Norm die Möglichkeit, Dritten Einfluss auf die Hochschulentwicklung zu geben, wie 
dies im Zusammenhang mit einer organisationsrechtlichen Weiterentwicklung der 
Hochschulmedizin denkbar wäre.48 Insgesamt gilt es zu beachten, dass die Hochschu­
len ihrerseits ebenfalls verpflichtet sind, das Grundrecht aus Art. 7 Abs. 1 LV zu wah­
ren, also insbesondere die Forschungsfreiheit der einzelnen Mitglieder der Hochschule 
nicht zu beeinträchtigen.

Nach Art. 7 Abs. 4 LV genießen schließlich auch andere wissenschaftliche Einrichtun­
gen das Recht auf Selbstverwaltung. Der Begriff der „wissenschaftlichen Einrichtung“ 
kann nur staatliche Einrichtungen erfassen. Zum einen ist im privaten Bereich der Be­
griff „Selbstverwaltung“ unüblich; zum anderen entfaltet die Bestimmung auch keine 
Drittwirkung. Private Einrichtungen fallen aber unter die allgemeine Garantie des 
Abs. 1. Zudem werden nur solche Einrichtungen erfasst, die unabhängige Wissen­
schaft zu betreiben haben. Ressortforschungseinrichtungen, die durch wissenschaftli­
che Dienstleistungen die Erfüllung staatlicher Aufgaben unterstützen sollen,49 werden 
daher nicht erfasst. Im Übrigen fällt auf, dass hier in akademischen Angelegenheiten 
keine generelle Freistellung von staatlichem Einfluss erfolgt. Dies ist zum Teil insofern 
plausibel, als bestimmte akademische Angelegenheiten wie das Prüfungswesen bei au­
ßeruniversitären Einrichtungen gar nicht anfallen. Unabhängig davon gilt in jedem 
Fall die allgemeine Regel des Art. 7 Abs. 1 LV, wonach Wissenschaft und Forschung 
frei zu bleiben haben. Kompetenzrechtlich ist darauf hinzuweisen, dass die landesver­
fassungsrechtlichen Garantien keine Vorgaben für Einrichtungen des Bundes enthalten 
können, auch wenn sich diese in Mecklenburg-Vorpommern befinden.50 Die Bestim­
mungen über das Verhältnis von Staat und Kirche enthalten schließlich ebenfalls Aus­
sagen zum Hochschulbereich, doch sollen diese dort näher angesprochen werden 
(Rn. 28).

Bildungswesen

Für das Bildungswesen im Übrigen enthält Art. 8 LV den im Kern auch aus dem 
Grundgesetz ableitbaren51 Grundsatz der Chancengleichheit. Der Zugang zu den öf­
fentlichen Bildungseinrichtungen soll ausdrücklich unabhängig sein von der wirt­
schaftlichen und sozialen Lage des Schülers bzw. Studenten; die Garantie gilt für jeder­
mann und damit – weitergehend als das Grundgesetz – auch für alle Ausländer, unab­
hängig von ihrem Status.52 Nun gibt es insoweit im Bereich des Bundes über das 
BAföG eine gewisse Absicherung. Das Land wird dadurch jedoch nicht aus seiner 
Pflicht entlassen. Immerhin enthält Art. 8 S. 2 LV einen Regelungsvorbehalt und damit 
eine Flexibilität, die diese Garantie von der Intensität der Bindungswirkung her einem 

c)

48 Vgl. dazu auch Kohl/Lehmann-Wandschneider, in: Classen/Sauthoff, Art. 7 Rn. 28.
49 Siehe dazu näher Classen, Wissenschaftsfreiheit außerhalb der Hochschule, 1994, S. 44 ff., 348 ff.
50 Kohl/Lehmann-Wandschneider, in: Classen/Sauthoff, Art. 7 Rn. 34.
51 Dazu Kohl/Lehmann-Wandschneider, in: Classen/Sauthoff, Art. 8 Rn. 2.
52 Soweit auf Bundesebene Art. 12 GG mit herangezogen wird, gilt der Grundsatz nur für Deutsche. Siehe dazu 

Kohl/Lehmann-Wandschneider, in: Classen/Sauthoff, Art. 8 Rn. 13 f.
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